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Bekanntmachung
Durch Beschluß des Kreisausschusses des Kreises vom 10 . ds.

Ils. werden vom Montag , den 13 . August 1917 ab die Brot-
mchte und Preise wie folgt festgesetzt : '

1) Roggenbrot im Gewicht von (frischgebacken ) 2050 gr.
gegen 7 Tagesbrotkarteu zum Preise von 80 Pfennigen.

2) Roggenbrot im Gewicht von (frischgebacken ) 1465 ' gr.
gegen 5 Tagesbrotkarteu znm Preise von 60 Pfennigen.

3) Weizenbrot im Gewicht von (frischgebacken ) 2050 gr.
gegen 7 Tagesbrotkarten zum Preise von 88 Pfennigen.

4) Weizenbrot im Gewicht von (frischgebacken ) 1465 gr.
gegen 5 Tagesbrotkarten zum Preise von 66 Pfennigen.

5) -Weizenbrötchen von (frischgebacken ) 70 gr . 4 Stück gegen
1 Brotmarke zum Preise von 5 Pfennigen für ein
Brötchen.

Di » vorstehend festgesetzten Preise beziehen sich auf mit
Westens 94 vom Hundert ausgemahlenem Mehl in unver-
Wem Zustand und ohne Streckungsmittel.

Auf die Brotkarte entfällt dir volle vom Knndeo-
>t fellgesetzte Mehlmeuge von 329 gr.

Mestevtzurg. den 10. August 1917.
Der Uorsttzeude des Kreisausschusses.

A b i ch t.
* * *

A« die Herren Bürgermeister des Kreifs.
Ich ersuche um ortsübliche Bekanntmachung und Bekannt-

>be an die Bäcker.
Westerburg, den 10. August 1917.

Der Uorsttzeude des Kreisausfchusses.
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1 - tt die Herren Bürgermeister derfenige»Gemeinde«,
" i« deuru stch Bäckereien befinde«.

Ich ersuche dringend , die Herren Bäckermeister wiederholt
Mördern , die Ihnen mit Mehl zugehenden Säcke , sofort nach
'Entleerung an die Elbmühle b.  Dorchheim Station Frickhofen

zurückzusenden . Für jeden Sack , der nicht innerhalb 3 Wo-
Vom Empfang des Mehls bei der Mühle wieder eingegan-

l ist, wird von dem betreffenden Bäcker die feststehende Ver¬
zug von 5 Mk . eingezogen werden.
Westerburg, den 6. August 1917.

_ Der Uorsttze ude des Kreisausfchusses.
A» die Herren Bürgermeister des Kreifes.

Dte Erledigung meiner Verfügung vom 24 . Juli 1917
Matt Rr . 86 wird hiermit in Erinnerung gebracht . Termin

f 1® 5. d. Mts . abgelaufen.
Westerburg, den 6. August 1917.

Der Uorsttzeude des Kreisausfchusses.
rrsttäts-Uoliklinik für Ghreu-Uafen-Halskrauke ?«

Marburg a.
Sie poliklinische Behandlung von Kranken findet rvochen-

10— 12 Uhr statt . Bei Kassenkranken werden die Mindest-
' zur Bestreitung der Ausgaben von Verbandsmitteln und
^en berechnet . 18 Betten stehen nach Beendigung der Um-

m der Klinik zur Verfügung . Die täglichen Verpflegungs-
^ ...^ ragen 2 .50 Mk . Erscheint Aufnahme in die Klinik er-
itjQ 1 wird  wegen häufigen Platzmangels dringend um vor-
|f ' christliche Anfrage bei uns gebeten.

Der Direktor für Universttüts-Uolikiiuik
für Ohre«-, Uafen «ub Haiskrauke

Professor Dr . Wagener.

Eine Anzahl Bürgermeister hat dasfFormülar über Auf¬
nahme der vorhandenen Teichflächen immer noch nicht eingesandt.
Ich muß nunmehr um sofortige Erledigung dieser Angelegenheit
ersuchen.

Westerburg, den6. August 1917.
Der Uorsttzeude des Kreisausfchusses.

1. Nach einer Mitteilung des Kriegsministeriums wird künftig
auf den Urlaubspüssen der Unteroffiziere ( einschließlich Offizier¬
stellvertreter ) und Mannschaften , die im Standort — innerhalb der
Reichsgrenzen — auf Selbstbeköstigung angewiesen sind und die
Brot - und Lebensmittelkarten wie die Zivilbevölkerung durch den
Kommunalverband erhalten , durch den Truppenteil , wie folgt , ver¬
merkt , auf wie lange , und zwar über den Urlaubsüeginn hinaus,
sie am Standort mit Lebensmittelkarten abgefunden sind:

„Im Standort Selbstbeköstiger ; hat Reichsfleischkarte bis
einschließlich . ' . '
hat Brotmarke ( Reichsreisebrothefte bis einschließlich
hat Zuckerkarte . «

Dieser Ausweis ist notwendig , um Doppelbezüge zu ver¬
hindern und die Gemeindebehörde des Urlaubsorts in den Stand
zu setzen, die Zuständigkeit prüfen und die Brot - vnd Lebensmittel¬
karten dementsprechend ausfertigen zu können.

2. Unteroffizieren und Mannschaften , die aus dienstlicher
oder anderer Veranlassung vorübergehend den Standort verlassen
und keinen Urlaubspaß erhalten , isit über die Versorgung mit
Lebensmittelkarten durch den Truppenteil eine besondere Bescheinig¬
ung nach obigem Muster auszustellen.

3 . Urlauber , die nicht Selbstverpflegung am Standorte ge¬
nossen haben , sind aus dem Passe als von der Truppe verpflegt
kenntlich . ö

Ich bitte , hiernach geneigtest die Kommunalverbände anzu-
wersen , daß sie bei der Ausgabe von Lebensmittelkarten an Mili¬
tärurlauber vom Feldwebel abwärts darauf achten , daß die
Ausgabe von Lebensmittelkarten erst von dem Zeitpunkt an ein¬
setzt, von dem an der Paßinhaber nicht mehr mit Karten ver¬
sorgt ist.

Bei Urlaubern , die nicht am Standorte Selbstbeköstiger ge¬
wesen sind , hat die Versorgung mit Eintreffen am Urlaubsorte
einzusetzen.

Bevliu. den 20. Juli 1917.
Dev Urästdeut des Keiegsreuährnugsamts.

I . V . gez. von Braun.^ sj«

De« Herren Bürgermeisterdes Kreifes zur Kenntnis
und Beachtung.

Mrstertzuvg, den7. August 1917.
_ _ Der Kundrat.

Werorönung.
Betr . Uertzot des Rauchens und Feueranmuchrus in

Mnuitiausbetrietzeu »frv.
Um der Gefahr entgegenzutreten , daß durch Unachtsamkeit

beim Feueranmacheu und Rauchen Brände entstehen , durch welche
Kriegsmaterial vernichtet und die Befriedigung der Heeresbedürf¬
nisse gestört wird , bestimme ich hiermit ini Interesse der öffent¬
lichen Sicherheit für den mir unterstellten Korpsbezirk auf Grund
des § 9b des Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4 . Juni
1851 in der Fassung des Reichsgesetzes vom 11 . Dezember 1915:

Das Rauchen , Feueranmachen und Mitbringen von Feuer¬
zeug — insoweit es zum Betriebe nicht unbedingt erforderlich ist
— ist verboten.



1. auf dem gesamten umzäumten oder sonst abgegrenzten Ge¬
lände aller Feuerwerkslaboratorien , Sprengstoffabnken und
Munitionsfüllstellen einschließlich der staatlichen Institute
ausgenommen sind die besonders abgegrenzten Verwaltungs¬
gebäude , und zwar bei staatlichen Instituten unbedingt , 6et
privaten Unternehmungen , soweit die Ortspolizeibehörde
es zuläßt , ,

2 in allen Betriebs - und Lageräumen emschlletzUch der Trep¬
penhäuser , Aufzüge , Flure , Gänge usw ., in denen Pulver
und andere Sprengstoffe sowie Munition oder Mumtwns-
teile hergestellt , verarbeitet , gelagert oder befördert werden.

3 . in allen Werkstätten und Lagerräumen , in denen leichtent¬
zündbare Gegenstände , wie Holz , Papier , Baumwolle , Lack,
Spiritus , Petroleum , Oel usw . hergestellt , gelagert oder
verarbeitet werden.

II.
Weitergehende Verbote in Polizeiverordnnngen oder in

Arbeitsordnungen werden durch dieses Verbot nicht berührt.
Die Direktoren der staatlichen Institute und Depots sind

befugt , für den Bereich des Depots Ausnahmen von dem vor¬
stehenden Verbot zuzulassen , dieselbe Befugnis steht den OrEposizei-
behörden für die in ihrem Bezirk gelegenen Fabriken , Betnebs-
mnd Lagerräume zu . Die Befreiung von dem Verbot ist an Ort
und Stelle deutlich kenntlich zu machen.

III.
Diese Bekanntmachung ist in allen zu I genannten Stellen

in deutlich lesbarer und in die augenfallender Weise anzuschlagen.
Ebenso sind in allen Räumen , für welches dieses Verbot gilt,
Schilder mit Aufschrift „ Rauchen bei Strafe verboten " anzubrm-
gen . Die Anschläge sind während der ganzen Dauer des Kriegs¬
zustandes zu unterhalten und erforderlichenfalls zu erneuern.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu einem
Jahre , beim Vorliegen mildernder Umstände mit Haft oder mit
Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

Frankfurt a. M., den 20. Juli 1917^
Stellvertretendes Generalkommando 18 . Armeekorps.

Der stellv . Kommandierende General:
Riedel,  Generalleutnant.

Abt . III b . Tgb .-Nr . 13984/4442.

An dir Herren Bürgermeister de« Kreises . R.M « l
In den nächsten Tagen gehen Ihnen die Hebelisten über Ist l " ' he

Hebung der Landwirtschaftskammerbeiträge , soweit keine Bean- I .
standungen vorgefunden worden sind , ohne Anschreiben zu uch / . .
sind dieselben vorläufig in das Gemeinderegisteratur aufzube-
wahren . Die Hebelrsten derjenigen Gemeinden , bei denen Be^
standungen stattgefunden haben , werden den betr . Herren Bür- l am
qermeistern mit besonderer Verfügung zugehen . 1 SJ

Westerburg , den 6. August 1917. Der Fandrat.
dem Er

Ergänzung der Bekanntmachung vom 1. Dezember 1916
«der Bestaudsanfnahme und Beschlagnahme der Gesamt-
vorrate von Kakao und Schokolade zu Gunsten der

Heeresverwaltung . W* ,l ,b  22974 700t ).
Auf Grund der Verordnung des Bundesrats über die L-rcher-

stellung von Kriegsbedarf vom 24 . Juni 1915 ( Reichs - Gesetzbl.
S . 357 ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26 . April
1917 (Reichs - Gesrtzbl . S . 375 ) wird bestimmt!

Artikel I.

Der 8 3  der Bekanntmachung über Bestandsaufnahme und
Beschlagnahme der Gesamtvorräte von Kakao und Schokolade zu
Gunsten der Heeresverwaltung vom 1 . Dezember 1916 — Nr.
Illb 22974/7009 — erhält folgender Absatz 2:

Das Eigentum an den von der Kriegs - Kakao -Gesellschaft in
Anspruch genommenen Mengen wird von dem Zeitpunkte
ab , in dem ihr Verlangen auf Ueberlassung den Inhaber
des Gewahrsams zugeht , auf die Kriegs -Kakao -Gesellschaft
übertragen.

Artikel I.

Die in 8 5 Abs . 2 der Bekanntmachung über Bestandsauf¬
nahme und Beschlagnahme der Gesamtvorräte von Kakao und
Schokolade zu Gunsten der Heeresverwaltung vom 1 . Dezember
1916 Nr . Illd 22974/7009 vorgesehene endgültige Festsetzung des
Uebernahmepreises wird durch das Reichsschiedsgericht für Kriegs¬
wirtschaft , Berlin W . 10 , Vikoriastraße 34 , getroffen.

Frairkfurt a. M .» den 27. Juli 1917
Stellvertretendes Generalkommando 18 . Armeekorps.

Der stellv . Kommandierende General:
Riedel,  Generalleutnant.

Abt . Illb . Tgb .-Nr . 16017 |453Sh _ _ _

Bekanntmachung.

Ans der ReichS - Getreide - Ordnu « gLd « d°

1) Welche Früchte stnd beschlagnahmt.

Folgende Früchte , allein ode-r mit anderen gemengt , sobah ^
sie vom Boden getrennt sind : Roggen , Weizen , Spelz (DinkP
Fesen, ) Emmer , Einkorn . Gerste , Hafer , Erbsen einschließlich
Futtererbsen aller Art , ( Peluschken ), Bohnen , einschließlich Acker
bohnen , Linsen . Wicken , Buchweizen , Hirse.

2.) Warans erstreckt stch die Beschlagnahme,
a ) Auf die unter 1 angegegebenen und b ) auch auf den Hech, An de

sowie auf die aus den Früchten (1) hergestellten Erzeugnisse tnt £I1’ - de
Mehl , Schrot , Grieß , Grünkern , Graupen , Grütze , Flocken , Malz . o ni  -

3.) Was ist tzeschlagnahmrsre»
a ) Frei find : Die als frisches Gemüse geernteten Erbst

und Bohnen , einschließlich Peluschken und Ackerbohnen . >>) Fr . st V
werden : das Stroh mit dem Ausdreschen , die Kleie mit de, ”lu r
Auswahlen . * . . \ WcZ.  ™

4 .) Wer ist zur Beschlagnahme berechtrgt ? . £ s
Der Kommunaloerband , in dessen Bezirk die Fruchte g, . h

wachsen sind , beschlagnahmt im Auftrag der Reichsgetreidestell W111
5.) Welche Ustichteu hat der Erzeuger bezw. der Du c*n de

matter im Allgemeiueu und trotz der Beschlagnahm» ^Ees
a ) Die zur Ernte erforderlichen Arbeiten vorzunehmen , d ^ us b>

Die zur Erhaltung und Pflege der Vorräte erforderlichen © anb^ cr  @ t ,
lungen vorzunehmen , c .) Auf Verlangen der zuständigen Vehörd j einbra
auszudreschen , sowie bei Gemenge Körner und Hülsenfrüchts
voneinander zu trennen , d .) Die Vorräte auf Verlangen bei^ ront b
Kommunalverband , für den sie beschlagnahmt sind , zur Verfitz
ung zu stellen , v .) Die hergestellten Mengen Grünkern sind sp»
testens bis zum 15 . August 1917 unter Angabe der Zahl bi } c£ be
Selbstversorger und der beanspruchten Mengen dem Kommune ,jmenlet
verband anzuzeigen . 1.) Auf Erfordern des Kommunalverbandk ,t sg - j
oder der Gemeinde alle zur Anlegung und Fortführung !!!

Wirtschaftskarte erforderlichen Auskünfre zu erteilen . heeresgr
6 ) Welche Rechte hat dev Grzenger tzezw . der Uerwaltr de

trotz der Beschlagnahme . Focsani
a .) Auszudreschen , sowie bei Gemenge Körner und HW ilg. Nu

früchte voneinander zu trennen , b .) Die ausgedroschenen Ä ^ angriff
rate dem Kommunalverband , zu dessen Gunsten sie beschlagnch
sind , jederzeit zur Verfügung zu stellen . Der KommunalverbaH Nichts
muß die Vorräte innerhalb zweier Wochen abgenommen Hab'
c .) Innerhalb seines Betriebes die Vorräte seiner in verschiede:
Orten belegenen Grundstücke von einer Gemeinde in die and
zu verbringen . Die Ortsänderung muß er jedoch binnen d
Tagen bei den Gemeinden anzeigen . Werden die Vorräte
einen anderen Kommunalverband verbracht , ist die Ortsände
auch bei den Kommunalverbänden anzuzeigen , d .) Aus
selbstgebauten Früchten die vom Bundesrat festgesetzten Mm
zur Ernährung der Selbstversorger zur Fütterung des im
triebe gehaltenen Viehes und zur Saat - Bestellung der zum
triebe gehörenden Grundstücke zu verwenden , e .) Aus den sei
gebauten grünen Dinkel und Spelz Grünkern herzustellen,
seitens des Kommmunalverbandes nicht anderes bestimmt
Von dem hergestellten Grünkern der ebenfalls beschlagnahmt
dürfen jeden Selbstversorger 3 kg verwandt werden , f .) ®el
gebautes Gemenge ( Mischfrucht , Mngkorn ), ausgenommen
Mischungen , die nur aus Brotgetreide bestehen , vor der Repe"
Grünfutter im eigenen Betriebe zu verwenden.
7.) Wem liegt die Bewirtschaftung des Getreides "

Die Reichsgetreidestelle in Verbindung mit den Kommun
verbänden und Gemeinden.
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Auf Grund des § 9b des Gesetzes über den Belagerungs¬
zustand vom 4 . Juni 1851 (G . S . S . 451 ff .) in Verbindung
mit dem Gesetze vom 11 . Dezember 1915 (R . G . Bl . S . 813 be¬
treffend Abänderung des Belagerungszustand -Gesetzes wird hier¬
mit Nachstehendes bekannt gemacht:

Die Herstellnng vonpapiermundtiichcrn nnd U °»pier-
' ttschtnchern. anher gewebten Papier « sch- « nd gewetzten

Uapiermundtüchern . wird hiermit verdaten
Gesuche um Ausnahmebewilligungen sind an das Kriegs¬

amt . Kriegs - Rohstoff - Abteilung , Sekt . ? a . Berlin SW . 48
zu richten . ^ .

Zuwiderhandlungen gegen obige Anordnung werden . loweü
allgemeine Strafgesetze keine höheren Strafen bestimmen , mit
Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft . Be : Vorlagen mildern¬
den Umstände kann auf Haft oder Geldstrafe bis zu 1500 Mark
erkannt werden . , A .

Frankfurt a. Mai «, den 10. August 1917.
Stellvertretendes Generalkommando . 18 . Armeekorps.

Keine
Heeres

^Jn der
8) Welche Maßregeln können gegen schuldhaft säumige < ?

liefcrungspflichtige Erzeuger angewandt werden ? i f ? n e.
a .) Vornahme der erforderlichen Arbeiten auf seine Ko! l ndu

I, .) Entziehung des Rechts der Selbstversorgung , c.) EnteM 65'
der Bestände , d . ) Verfall der Vorräte ohne Zahlung einer ® e ~ c
schädigung e .) Beschränkung der ihm kartenmäßig zuzuwc !' . Istn
den Lebensmitteln . '' (

9 .) Molche besonderen Uoeschriftrn hat der Selbst " „ ^ ^
forgcr zu beachten. $n;cvw

a .) Daß die Verarbeitung der Früchte zu Mehl , ^ ^
(tzrics , Grütze , Graupen , Flocken und ähnlichen Erzeugt
eigenen oder fremden Betrieben von der Ausstellung von st , >Ichinx'ns,p
uisscheinen ( Mahlkarten ) abhängig ist . >») daß die Verarsto, ^ u
der Früchte zu Mehl und Schrot nur zur Schaffung eines g, ^ .
rats für höchstens zwei Monate gestattet ist . e .) Das st ^

nur  in hprripnirn ' n ^ Wripfu * spin 9Arnf ' ni ' fr( >tb6 r . nzeuger nur in denjenigen Betriebe sein Brotgetreide unst^
Gerste verarbeiten lassen darf , der ihm vom Kommunalst ^ ^
angewiesen wird . Ein Wechsel des Betriebes ist nWr
vorheriger Zustimmung des Kommunaloerbandes zuläsßg

"̂Mische



hat dev Verwahrer betreffs etwaiger Uovrate
früheren Ernte « mit Beginn des 16 . Angnst 1i>l7

fu beachten
»1 Wer Vorräte früherer Ernten an Früchten oder an Mehl

Brotgetreide und Gerste, allein oder mit anderem Mehl ge-
^ sowie an Schrot , Graupen, Grütze, Flocken allein oder
Äderen Nahrungs - oder Futtermittel gemischt, im Gewahr¬
hat, ist verpflichtet, sie dem Kvmmunalverbande des Lage-

it-itf Portes bis zum 20. August 1917, getrennt nach Arten und
Minern, anzuzeigen, b) Vorräte die unterwegs sind, müssen
dem Empfänger unverzüglich nach dem Empfange dem Kom-

iiwluerbanb angezeigt werden.
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Aer Welt -Krieg.
WB. Großes Hauptquartier , 8. August (Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe Kronprinz R u p p r e ch t.

An der flandrischen Schlachtfront hat sich der Feuerkampf
tern Abend wieder zu großer Heftigkeit gesteigert. »

Im Küstenabschnitt stießen die Engländer nachts nach
immelseuer mit starken Kräften von Neuport nach Norden und

ErW ldosten-vor . Sie wurden im Nahkamps zurückgcworfen.
' I Zwischen Draaibank und Frezenberg führte öer Feind nach

lbruch der Dunkelheit wiederholt starke Teilangriffe gegen
ne Linien , auch hier wurde er überall verlustreich abgewiescn.

Im Artois lebhafte Feuertätigkeit zwischen La Basseekanal
-fih- Mder Scarpe . Englische Erkundungsvocstöße gegen mehrere

schnitte dieser Front scheiterten.
1 Heeresgruppe deutscher Kronprinz.

In den Abendstunden stbte das Feuer längs des Chemin-
Dames auf.

„ Aus dem Ostufer der Maas brachte ein kühner Handstreich
"Her Sturmabteilungen , die in den stark verschanzten Caurieres-
^eindrangen , eine Anzahl Gefangene ein.

[|rucr Gestiicher Kriegs schanplatz
en ? üsfront des Generalfeldmarschalls Prinz Leopold von Bayern.

Keine größeren Kampfhandlungen
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!ltJr[  Heeresfront des Generalobersten Erzherzog Joseph,
myt * , In den Waldkarpathen setzten sich östereichisch-ungarische

zimenter stürmender Hand in den Besitz mehreren zähvertei-
™ j tt Bergkuppen. Südlich des Wkgr. Casinului und nördlich

Kloster Lepsa wurden neue rumänische Angriffe abgeschlagen.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls o. Mackensen'

kwaltr An der Einbruchstelle in die feindlichen Linien nördlich
Focsani wurde erbittert gekämpft. Wir erweiterten unseren

Wü te i[g, Russen und Rumänen führten starke aber ergebnislose
m M zmangriffe, bei denen 12 feindliche Regimenter bestätigt wurden,
ugua?' Mazedonische Front
loerbara Nichts Neues.

hiedeM WB- Großes Hauptquartier , 9. Aug. Amtlich
anbei Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht

neu Ungünstige Sicht hinderte bis zum Nachmittag die Entfaltung
Aer Feuertätigkeit. Erst am Abend nahm der Artilleriekampf
ländern wieder zu. Er blieb nachts stark und erreichte in
» Abschnitten, besonders an der Küste und Bixschoote bis
lbeeke äußerste Heftigkeit. Infanterie griff nicht an ; eine bei
vorstoßende englische Erkundungsabteilung wurde znrückge-m.
Im Artois war das Feuer beiderseits von Lens gesteigert;
hier blieben gewaltsame Erkundungen des Feindes ergebnis-

Bei den anderen Armeen blieb dieGefechtstätigkeitzdie abends
»elen Stellen anschmoll, in den üblichen Grenzen.

Gestiicher Kriegsschauplatz ..
Front des Generalfeldmarschalls Prinz Leopold

von Bayern.
Keine besonderen Ereignisse.
Heeresfront des Generalobersten Erzherzog Jo se p h.
In den Waldkarpathen und in den Grenzgebietest der west-

P Moldau kam es zu erfolgreichen Gefechtshandlungen. Wir
in einzelnen Abschnitten unsere Linien vor und wiesen

" feindliche Gegenangriffe ab.
j. Front des Generalfeldmarschallsv. Mackensen.
Die Lage hat sich günstig entwickelt.
Russen und Rumänen führten in Masfenangriffen starke

ins Feuer, um unseren Truppen den nördlich von Focsani
psten und auch gestern wesentlich vergrößerten Geländege-
ru entreißen.

Alle Angriffe wurden zurückgeworfen. Die Gegner erlitten
.,te  blutige Verluste. Die Gefangenenzahl hat sich auf 50
Me , 3300 Mann, die Beute auf 17 Geschütze und über 50
">?wengewehre und Minenwerfer erhöht.

s,. Mazedonische Front.
"̂chts von Bedeutung.

Der erste Generalquartiermeister: Ludendorff.
* G « bemerkenswertes Eingeständnis,

iJv . Kasel , 9. Aug zb. In einem Londoner Telegramm
s Äffchen„Tribuna " befindet sich das bemerkenswerti Einge¬
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ständnis , daß die Zusammenkunft der Minister der Alliierten in
London den Zweck verfolgt , die Entscheidung des Krieges noch
in diesem Jahre zu versuchen.

Der letzte Autokrat.
In zwei Artikeln „Das neue Amerika" von Jahn Hay, die

die „Times " am 17. und 18. Juli veröffentlicht, wird auch auf
die Vorgeschichte der Erklärung des Kriegszustandes mit Deutschland
durch Wilson eingegangen, und dabei sagt der englische Lobrednec
Amerikas über die Rolle, die der Präsident dabei gespielt hat:
„Wie tief wir Amerika verpfllichtet sind, ist von uns noch nicht
genügend gewürdigt. Es sei daran erinnert, daß dieser Beistand,
wenigstens im Anfang des Krieges, nur von einer verhältnis¬
mäßig kleinen Gruppe von Amerikanern geleistet wurde. Unter
diesen stand in erster Linie der Präsident. Er wußte: wenn er sich
gleich in den Krieg stürzte aus Gründen der nationalen Ehre
und der allgemeinen Menschlichkeit, so würde ihm das Volk in
seiner Gesamtheit nicht folgen. So wartete er ab, und versuchte
nicht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, außer im Sinne
strikter Neutralität . Er hielt an sich, bis er vorgehen konnte
mit hundert Millionen Menschen hinter sich . . . . Bis zur
Sicherung seiner Wiederwahl konnte Wilson keine ausgesprochene
Stellung nehmen. Bei der Wahl im November 1916 wiederstand
Wilson allen Versuchen seiner Gegner, ihn zum Farbcbekennen
zu veranlassen. Er stellte sich zur Wiederwahl als der Mann,
der „das Land vor dem Krieg bewahrt hatte" . So wurde Wilson
wiedergewahlt Nun stand er fest; mehr: er war allmächtig.
Seit dem Sturz des russischen Zaren ist der Präsident der Ver¬
einigten Staaten wohl noch der einzige wirkliche Autokrat inder
Welt. Wir , die wir in einer Monarchie leben, wo eine Volks¬
abstimmung über Nacht die Regierung stürzen kann, verstehen
kaum, ivas es heißt, der Bürger einer großen Demokratie zu sein,
wo ein einziger Mann zugleich als König und Ministerpräsident
waltet, seinen Willen meist der Gesetzgebung aufnötigen kann,
für keine seiner Handlungen verantwortlich und vier Jahre lang
unabsetzbar ist,"

Rumänisches Getreide.
Der Abtransport des Getreides , das unsere siegreichen Trup¬

pen beim Einmarsch in Rumänien vorfanden , ist beendet. Das
Gesamtergebnis hat die Erwartungen noch übertroffen . Hierbei
ist zu berücksichtigen, daß die Vorräte beim Rückzug der ruffisch¬
rumänischen Armee stark gelitten hatten, und daß sie in erster
Linie die regemäßige Versorgung der in Rumänien kämpfenden
verbündeten Heere, der Besatzungstruppen und der Zivilbevölker¬
ung sicherstellen mußten . Trotzdem war die Deutschland zugeführte
Menge an Brotgetreide allein so groß, daß sie für einen Monat
den Gesammtbedarf der heimischen Bevölckerung und des Feld¬
heeres deckte und dadurch erheblich dazu beitrug , die Ernähr¬
ungsschwierigkeiten dieses Sommers zu überwinden . In ähn¬
licher Weise wie Deutschschland wurde Oesterreich-Ungarn versorgt.
Auch die Türkei erhielt einen ihrem Bedarf ^ ntsprechenden Anteil
an der rumänischen Beute , während Bulgarien vornehmlich
die Getreidevorräte der Dobrutscha zur Verfügung standen . Es
ist erwähnenswert , daß über 90 opo Tonnen des ausgeführten
Geteides zu den Beständen des ehemahligen llursuu britannqiutz
gehörten , also bereits von den Engländern bezahlt waren.

Die neue Ernte die bisher günstig verlaufen ist, wird vor¬
aussichtlich in noch höherem Maße der Versorgung der Heimat . zu¬
gute kommen. Ihr Abtransport hat bereits begonnen.

Aus dem Kreise Westerburg.
Westerburg , dm 10. August 1917.

Was dürfen die Kandmirte ans ihren selbstgeban-
ten Früchten verwenden ? Nach der Verordnung über die
den Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebs für die Ernähr¬
ung der Selbstvorsorger und für die Saat zu belassenden
Früchten verwenden: 1. Zur Ernährung der Selbstversorger
und der von diesen zu versorgenden Personen auf den Kopf für die
Zeit vom 15. August 1917 ab an Brotgetreide monatlich
18 Pfund an Gerste und Hafer für die Zeit bis zum 30. September
191? insgesamt 16 Pfund . 2. Zur Bestellung der dem Unter¬
nehmer gehörenden Grundstücke pro Hecktar: an Winterrogen bis
zu 310 Pfund , an Sommerroggen bis zu 320 Pfund , an Winter-
weisen bis zu 380 Pfund, an Sommerwcizeu bis zu 370 Pfund,
an Spelz bis zu 420 Pfund, an Gerste bis zu 320 Pfund , an
Hafer bis zu 300 Pfund, an Erbsen einschließlich Peluschken bis
zu 400 Pfund , an großen Vikoriaerbsen bis zu 600 Pfund , des¬
gleichen an Ackerbohnen bis zu 900 Pfund, an Linsen bis zu
200 Pfund , an Mischfrucht dieselben Mengen nach dem Misch¬
ungsverhältnis der Getreidearten, an Buchweizen bis zu 200
Pfund , an Hirse bis zu 60 Pfund. Die Landeszentralbehörden
sind befugt, die Saatgutmengen bei dringendem Bedürfnis zu er¬
höhen. Für die zur Fütterung der im Landwirtschaftlichen Be-
tribe gehaltenen Tiere belassenen Mengen an Früchten gilt bis
auf weiteres noch die Bekanntmachung vom 22. März 1917.

Die Brikett -Fabrik im Hause. Im kommenden Winter
gehen wir mehr oder weniger einer gewissen Kohlennot entgegen
und da ist es nicht von der Hand zu weisen, sich beizeiten , nach
geeigneten Ersatzmitteln umzusehen. Als guter Ersatz für Brenn¬
material gilt das Zeitungs und Altpapier . Wenn jedes Stück¬
chen Papier gesammelt wird und man einen größeren Vorrat bei-
sammey hat , weicht man das Papier mehrere Tage in Wasser



ein und formt und preßt aus der weichen Masse brikettgroße
Stücke, die an der Luft, jedoch nicht in der Sonne , gedrocknet
werden. Die Heizkraft dieses „Ersatzsbriketts" ist ganz enorm und
wird bei dem Versuch jedermann in Erstaunen versetzen. Noch
steht der Winter nicht vor der Tür und es ist noch genügend
Zeit zum sammeln. Die angewandte Mühe wird die warme
Stube im Winter lohnen.

Eingesandt.
Um den bei jeder Ausgabe (?) von Lebensmittelkarten

vorkommendenUnstimmigkeiten vorzubeugen, werden in Zukunft
Karten nur noch an erwachsene Personen (Alter ist nicht angegeben)
des empfangsberechtigtenHaushalts abgegeben. So macht der
Magistrat der Stadt Westerburg bekannt, nachdem der Bürger¬
schaft die Besuchszeit der städtischen Büros bereits erheblich
eingeschränkt worden ist. Der Magistrat hat scheinbar übersehen,
daß es den meisten Frauen hiesiger Stadt nicht möglich ist —
insbesondere in den vielbeschäftigten Vormittagsstunden — „ihre
Mädchen" zu schicken, u. daß die meisten Frauen auch nicht in
der angenehmen Lage sind, für den Kartenumtausch Zeit, an der
es ihnen ohnehin fehlt, opfern zu können. Die Frauen — abge¬
sehen von einigen wenigen — haben wahrlich — wichtigeres zu
tun in Haus und Landwirtschaft u. erwachsene Kinder stehen
auch meist nicht zur Verfügung. Anstatt, daß der Magistrat die
Bürgerschaft, insbesondere die viel geplagten Hausfrauen, entlastet,
werden durch derartige Maßnahmen nur unnötige Mehrarbeiten
hervorgerufen. Nicht um den Behörden, sondern auch dem
Publikum sind durch den Krieg hervorgerufenen Mehrarbeiten
entstanden u. darauf dürfte der Magistrat auch Rücksicht zu
nehmen haben. Durch seine „hervorgerufene Mehrarbeit" darf
die Bürgerschaft nicht leiden, und ist schließlich der Kartenum¬
tausch nicht eine gutgeeignete Beschäftigung für Kinder, die doch
gefördert werden soll? Kleinere Kinder können ja nötigenfalls
zurückgeschickt werden. Sollte in der kleinen Stadt Westerburg
nicht möglich sein, was in allen großen, mittleren u. kleinen
Städten Deutschlands möglich ist und gefördert wird?

Gin KKrgrr.

Polizei Verordnung.
Auf Grund des § 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung

vom 20. September 1867 über die Polizei-Verwaltung in den
neu erworbenen Landesteilen (G.-S . S . 1529) wird nach Be¬
ratung mit dem Gemeindevorstande nachstehende Polizeiverordnung
für die Gemeinde Seck erlassen.

8 1.
Alle innerhalb des Ortsbering und innerhalb der Entfer¬

nung bis zu 100 Meter von den äußersten Gebäuden der ge¬
schlossenen Ortschaft belegenen Grundstücke, auf welchen zum
dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte Gebäude errichtet
sind bezw. noch errichtet werden, mit Ausnahme der gewerblichen
Anlagen, müssen an die Gemeinde-Hochdruckwasserleitung ange¬
schlossen werden und zwar sowohl bezüglich der eigenen Wohnung
des Gebäudebesitzers als auch hinsichtlich vorhandener Familien-

Mietswohnungen. § ^
Zur Beantragung der Anschlüsse nach§ 1 bei der Gemeinde

ist der Eigentümer des Gebäudes verpflichtet. Bei Neubauten
bezw. Bauveränderungen ist der Anschluß in der Bauzeichnung
vorzusehen.

8 ö.
Mit Geldstrafe bis zu 9 Mk. im Unvermögensfalle mit

entsprechender Haft wird bestraft: ,
1) wer es unterläßt, die Zapshahnen nach einer Wasserent¬

nahme zu schließen,
2) wer nicht für Ableitung des gesamten Abwassers Sorge

3) werdet Feuer seine Wasserleitung der Löschmannschaft nicht
zur Verfügung stellt . .

4) wer ohne vorherige Vereinbarung mit dem Gemenioevor-
stande Wasser zu ' Bauzwecken entnimmt,

5) wer den Beauftragten des Gemeindevorstandes auf Anfrugen
zum Zwecke der Wassergeldveranlagung unwahre Angaben
macht bezw. den Beauftragten das Betreten, sowie die Ein¬
sichtnahme von Haus und Hof verweigert.

8 A.
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkün-

diqunq im „Kreisblatt für den Kreis Westerburg" m Kraft.
Seck, den 6. November 1916.Die Polizeiverwaltung.

Eifel , Bürgermeister._

Bekanntmachung.
Die Urliste zur Auswahl der Schöffen und Geschworenen

liegt eine Woche lang und zwar vom 11. bis einschl. 18. d.
Mts . im diesseitigen Geschäftszimnrer zu jedermanns Einsicht
offen!

Etwaige Einwendungen gegen die Richtigkeit der Liste können
während dieser Zeit erhoben werden.

Westerburg , den 9. August 1917.Der Magistrat •

Bekanntmachung.
Perbot dxr gemerbsmiitzigcn Herstellung von Gbstn,,

Der außerordentliche große Bedarf an Frischobst sowie„
Marmeladen macht es erforderlich, alle hierfür verwendbar!
Mengen an Obst uneingeschränkt diesen Zwecken zuzuführen»i
insbesondere die bei weiten weniger dringliche Obstweinbereit!
tunlichst einzuschränken. Demgemäß war es erforderlich, >
entsprechende Bekanntmachung zu erlassen. Ausnahmen föm
nur für die Herstellung von Heidelbeerwein. sowie in gewij
Fällen für die Herstellung von Apfelwein zugelassen werden,n
rüber die zuständigen Landes-, Provinzial - und Bezirksstellens
Gemüse und Obst zu entscheiden haben.

Westerburg , den 8. August 1917.
Die Polizeiverwaltung:  Kappel

Bekanntmachung.
Die Ärrch den Krieg hervorgerufenen Arbeiten haben eni

derartigen Umfang angenommen, daß zur Erledigung die
Sachen die Nachmittagsstundcn verwendet werden .müssen! \
Sprechstunden für das Publikum werden daher nur aus ij
Vormittag von 9 h, bis 12 Uhr festgesetzt An den Nachmittag
stunden kann das Publikum — gari ; bringende Fälle ir
genommen — auf Abfertigung nicht rechnen!

Wir ersuchen um genaue Beachtung dieser Anordn
andernfalls bestimmt damit gerechnet werden muß, daß
Weg umsonst ist.

Westerburg , den6. August 1917.Der Magistrat .
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